
 

 

 

 

 
 

 

Landkreis Rotenburg 
(Wümme) 

              Der Landrat 

 
Bezeichnung: 
 
Förderung regionaler Begegnungsstätten und Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die regionalen Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) ist bereits in den Sitzungen des Ausschusses für Gesundheit, Senioren und Soziales 
vom 13.11.2012 und 26.11.2013 vorgestellt worden. 
 
Im Oktober 2014 wurden auf Grundlage des Konzepts für die bedarfsgerechte 
Kontaktstellenlandschaft im Landkreis Rotenburg (Wümme) sowie des Beschlusses des 
Kreisausschusses vom 05.12.2013 Fördervereinbarungen zwischen dem Landkreis Rotenburg 
(Wümme) und den Trägern GESO gGMBH, TANDEM e.V. und dem Diakonischen Werk des 
Kirchenkreises Rotenburg geschlossen.  
 
Die Höhe der Förderung richtet sich nach eingesetztem Fachpersonal sowie vereinbartem 
Stellenanteil. Der Einsatz von Fachpersonal ist notwendig, um den Beratungsbedarf der 
Besucher abzudecken und die professionelle Begleitung der Gruppenprozesse sicherzustellen. 
Fachpersonal muss jedoch nicht über die gesamte Öffnungszeit ausschließlich zur Verfügung 
stehen. Die Einbeziehung ehrenamtlicher Kräfte, insbesondere auch von Psychiatrieerfahrenen, 
soll den Standard gelebter Inklusion darstellen. Als Fachpersonal werden 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen (Dipl. oder B. A.) oder im Umfang von mind. 700 Std. 
berufsbegleitend als sozialpsychiatrische Fachkraft weitergebildete Personen mit staatlich 
anerkannter Berufsbezeichnung in einem Gesundheitsfachberuf (Altenpfleger/in, Gesundheits- 
und Krankenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkranken-pfleger/in, Ergotherapeut/in, 
Physiotherapeut/in, Heilerziehungspfleger/in) oder Erzieher sowie Kunsttherapeuten 
angesehen. Mitarbeiter, die bereits vor dem 01.09.2014 in den Begegnungsstätten eingesetzt 
worden sind, werden den o. g. Qualifizierungen aus Gründen des Bestandsschutzes 
gleichgestellt. 

 

Besch l ussvor lage  
Sozialamt  

Tagesordnungspunkt: 5.5 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2011-16/0929 

Status:         öffentlich 

Datum:     20.11.2014 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

03.12.2014 Ausschuss für Gesundheit, Senioren und Soziales 

16.12.2014 Kreisausschuss 
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Folgende Förderung ist vereinbart:  
 

  Stellenanteile   Personalkosten pro Jahr  

Begenungsstätten       

GESO, Cafe 
Kubus: 0,75   32.184,70 € 

GESO, Quab: 0,25   10.728,23 € 

TANDEM-Treff: 0,50   21.456,47 € 

Frühstückstreffs      

Rotenburg 0,10  4.291,29 € 

Scheeßel 0,10   4.291,29 € 

Visselhövede 0,10   4.291,29 € 

        

Gesamt: 1,80   77.243,27 € 

 
Hinsichtlich der Öffnungszeiten ist folgendes vereinbart: 

 Mindestöffnungszeit Regelöffnungszeit 

Cafe Kubus 20 Std/Woche 24,5 Std/Woche 

Quab 7,5 Std/Woche 10 Std/Woche 

TANDEM Treff 15 Std/Woche 20 Std/Woche 

Die Frühstückstreffs sind 1 x wöchentlich für Kontakt- und Beratungsangebote im Umfang von 4 
Stunden geöffnet.  
 
Es ist weiterhin vereinbart worden, dass die Förderung jährlich zu beantragen sind. Folgende 
Anträge liegen vor: 
 

a) GESO gGmbH, Café Kubus und  

b) GESO gGmbH, Quab 

Eine Förderungshöhe ist nicht genannt. Seitens der GESO wird jedoch darauf 
verwiesen, dass im März 2015 eine Tariferhöhung im Öffentlichen Dienst greift, die das 
eingesetzte Fachpersonal betrifft. 

 
c) TANDEM e.V., TANDEM-Treff 

Für 2015 wird eine Förderung beantragt, die in Art und Umfang an die Förderung des 
Jahres 2014 angelehnt ist.  

 
d) Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg, Frühstückstreffs  

Es wurde zunächst um einen Zuschuss in Höhe von 3.000 € für alle drei Frühstückstreffs 
gebeten. Dieser Antrag wurde mit Schreiben vom 13.11.2014 konkretisiert und 
hinsichtlich der Höhe auf die o.g. Vereinbarung Bezug genommen.  

 
In die Haushaltsplanung 2015 ist ein Betrag in Höhe von 78.000 € eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Träger GESO gGmbH, TANDEM e.V. und Ev.-luth. Kirchenkreis Rotenburg 
erhalten Förderungen für das Jahr 2015 auf Grundlage der geschlossenen 
Fördervereinbarung entsprechend der Tabelle im Sachverhalt. 

2. Für das Haushaltsjahr 2015 werden im Produkt 35.1.03 – Besondere soziale Hilfen –  
Haushaltsmittel in Höhe von 78.000 € bereitgestellt. 

 
 
 
 
 
(Luttmann) 
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